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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Name, Rechtsform und Sitz 
 
Der Hessische Luftsportbund e.V. (HLB) ist die Vereinigung (Selbstverwaltungsdach- 
organisation) der Luftsporttreibenden und der für sie tätigen Sportvereine in Hessen. 
Er ist in das Vereinsregister eingetragen und hat seinen Sitz in Darmstadt. 
 
 
§ 2 Zweck 
 
Der HLB verfolgt ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung und zwar insbesondere 
der Pflege und Förderung des Luftsports in Hessen und durch Vertretung der 
gemeinsamen Interessen aller Luftsporttreibenden gegenüber Staat und 
Landessportbund sowie in der Öffentlichkeit. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
 
 
§ 3 Grundsätze für die Tätigkeit des HLB 
 
(1) Der HLB ist parteipolitisch, konfessionell und rassisch neutral. 
(2) Der HLB bekennt sich zum Grundsatz des Amateursports. 
(3) Der HLB will durch seine Tätigkeit dem Sport- und Erholungsbedürfnis der 

Bevölkerung dienen. Er bemüht sich insbesondere um eine sinnvolle Gestaltung 
der Freizeit. 

(4) Die Satzungen der ordentlichen Mitglieder müssen die auf dem Grundsatz der 
Vereinigungsfreiheit beruhende Freizügigkeit bei der Aufnahme von Mitgliedern 
gewährleisten. 

 
 
 
§ 4 Aufgaben 
 
Der HLB fördert und unterstützt seine ordentlichen Mitglieder in allen überfachlichen 
Fragen. Seine Aufgabengebiete sind insbesondere 
 
1. Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern und Übungsleitern soweit sie nicht vom 

Landessportbund Hessen oder dem zuständigen Deutschen Spitzenfachverband 
(DAeC) wahrgenommen werden. 
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2. Förderung und Pflege der Jugend. 
 
3. Förderung technischer Entwicklungen, sowie die Schaffung und Unterhaltung von 

Einrichtungen, die der technischen Sicherung von Luftfahrzeugen dienen (z.B. 
Einrichtung und Unterhaltung eines Luftfahrttechnischen Betriebes). 

 
4. Förderung des Breiten- und Leistungssports. 
 
5. Sportärztliche Betreuung des Leistungssportes 
 
6. Öffentlichkeitsarbeit im Sport 
 
7. Ehrung von Personen, die sich um den Luftsport verdient gemacht haben 
 
 
§ 5 Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der HLB arbeitet gemeinnützig. Seine Mitglieder haben nicht teil an seinem Ver- 

mögen. Die Mitglieder seiner Organe arbeiten ehrenamtlich. Das Vermögen dient 
ausschliesslich gemeinnützigen Zwecken des Sports. 

 
(2) Die Mittel dürfen nur für die satzungsmässigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des HLB. 

 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck des HLB fremd sind oder 

durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
 
§ 6 Zuständigkeit und Rechtsgrundlage 
 
 
(1) Der HLB regelt seinen eigenen Geschäftsbereich durch Ordnungen und Entschei- 

dungen seiner Organe. Er gibt sich zu diesem Zwecke insbesondere 
 
1. eine Geschäftsordnung 
2. eine Finanzordnung 
3. eine Jugendordnung 
4. eine Rechtsordnung 
5. eine Ehrenordnung 
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Diese Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. 
 
 
 
§ 7 Mitgliedschaft in anderen Verbänden 
 
Der HLB ist Mitglied des Deutschen Aero Club e.V. (DAeC) und des 
Landessportbundes Hessen e.V. (LSBH). Er kann die Mitgliedschaft in anderen 
Verbänden erwerben und sich insoweit deren Satzung unterwerfen, als diese nicht im 
Widerspruch zur eigenen Satzung steht. 
 
 
 
§ 8 Gebiet 
 
 
Gebiet des HLB ist das Land Hessen. Der HLB ist in Sportbezirke gegliedert. Für 
Änderungen in der Einteilung ist der Präsidialrat zuständig, der auf Antrag der 
beteiligten Sportbezirke entscheidet. 
 
 
 
§ 9 Geschäftsjahr 
 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
 
II. Mitgliedschaft 
 
 
 
§ 10 Mitglieder 
 
 
(1) Ordentliche Mitglieder sind die luftsporttreibenden Sportvereine und Einzel- 

personen. 
 
(2) Ehrenmitglieder werden von der Hauptversammlung ernannt. 
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(3) Die Vereine und Einzelmitglieder müssen die Satzung des HLB und die Satzungen 
     der für sie zuständigen Verbände (LSBH und DAeC) anerkennen. 
 
(4) Die Satzungen der Vereine dürfen nicht im Widerspruch zur Satzung des HLB  

stehen. 
 
(5) Alle luftsporttreibenden Vereine sollten Mitglied des LSBH sein. 
 
 
 
§ 11 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
 
(1) Der Antrag eines Vereines auf Aufnahme ist schriftlich an das Präsidium des HLB  

zu richten. Beizufügen sind 
 
1. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Gründungsversammlung 
2. eine Ausfertigung der Satzung 
3. ein Anschriftenverzeichnis der Vorstandsmitglieder 
4. eine Aufstellung der vorgesehenen Sportarten 
5. eine Mitgliederbestandsmeldung 
6. gegebenenfalls eine Ausfertigung (Kopie) des Aufnahmeantrages in den 

Landessportbund Hessen e.V. 
7. eine rechtsverbindliche, vom Vorstand unterzeichnete Erklärung, dass der 

Verein die Satzung des HLB anerkennt. 
 
(2) Der Antrag einer Einzelperson auf Aufnahme als Einzelmitglied ist schriftlich an  

das Präsidium des HLB zu richten. 
 
(3) Über den Aufnahmeantrag eines Vereins oder Einzelmitgliedes entscheidet das  

Präsidium. Die Entscheidung ist dem Verein oder Einzelmitglied schriftlich 
bekanntzugeben. Eine Ablehnung bedarf keiner Begründung. Die Mitgliedschaft 
beginnt mit dem Eingang des ersten Beitrages beim HLB. Die Aufnahme ist im 
Mitteilungsorgan des HLB bekanntzugeben. 

 
(4) Wird die Aufnahme abgelehnt, entscheidet auf Antrag die Hauptversammlung  

endgültig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hessischer Luftsportbund e.V. 
Geschäftsstelle Landwehrstraße 1   64293 Darmstadt 

Tel. 06151-21001     Fax 06151-294668 
e-mail: HLB-LTB@t-online.de   e-mail: Jutta.Hess@HLB-Info.de 

 

                                       Satzung Hessischer Luftsportbund e.V. Darmstadt        Seite 6 von 18                                      

 
 
§ 12 Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, durch Ausschluss oder durch Auflösung. 
 
(2) Der Austritt kann nur durch eingeschriebenen Brief zum Ende eines Geschäfts- 
     jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten erklärt werden.  
 
(3) Der Ausschluss eines ordentlichen Mitgliedes kann nur durch Beschluss des 
     Präsidialrates vorgenommen werden. Der Ausschluss ist zulässig: 
 

1. wegen Handlungen, die sich gegen den HLB, seine Zwecke und Aufgaben und  
sein Ansehen auswirken und die in besonderem Masse die Belange des Sports 
schädigen 

       
2. wegen eines groben Verstosses gegen die Satzung des HLB 

 
3. wegen Nichtbeachtung von Beschlüssen der Organe des HLB 

 
Antragsberechtigt sind das Präsidium und die Sportbezirksvorstände. Im 
Ausschlussverfahren sind dem Sportbezirk und dem betroffenen ordentlichen Mitglied 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Gegen den Ausschluss kann innerhalb von 
28 Tagen nach Zustellung Berufung beim Schiedsgericht eingelegt werden, das 
endgültig entscheidet. 
 
(4) Das Präsidum hat das Recht, ein ordentliches Mitglied mit Zustimmung des  

Präsidialrates auszuschliessen, wenn es trotz Mahnung drei Monate nach Ende 
eines Geschäftsjahres noch mit Beiträgen im Rückstand ist. Bei der Mahnung ist 
ausdrücklich auf die Möglichkeit der Beendigung der Mitgliedschaft durch 
Ausschluss hinzuweisen. Gegen den Beschluss ist kein Rechtsmittel gegeben. 

 
(5) Wird satzungsgemäss die Auflösung eines Vereins beschlossen, endet mit einem  

solchen Beschluss die Mitgliedschaft im HLB und in den Verbänden. 
 
(6) Vereinszusammenschlüsse sind dem HLB zu melden. Eine Ausfertigung der neuen 

Satzung und ein Auszug aus der Niederschrift der Mitgliederversammlung sind 
beizufügen. Nach Zustimmung durch das Präsidiums und der Bekanntmachung 
im Mitteilungsorgan des HLB endet die Mitgliedschaft der bisherigen Vereine und 
die des neuen Vereins beginnt. 
Der neue Verein haftet dem HLB für alle ihm noch zustehenden Forderungen 
gegen die zusammengeschlossenen Vereine. 

 
(7) Bei Austritt, Auflösung oder Ausschluss bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der 

fälligen Forderungen bestehen. 
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§ 13 Anschlussorganisation 
 
 
(1) Organisationen, die sich zu den Grundsätzen des HLB bekennen und der  

Förderung der Leibesübung dienen, können Anschlussorganisationen werden. 
Über den Aufnahmeantrag entscheidet das Präsidium. Eine Ablehnung bedarf  
keiner Begründung. Erhebt der Antragsteller gegen die Ablehnung 
Einwendungen, so entscheidet die Hauptversammlung endgültig. 

 
(2) Anschlussorganisationen können mit beauftragten Vertretern an den Sportbe- 

zirkstagungen und Hauptversammlungen und an den Sitzungen des Präsidial- 
rates teilnehmen. 
In der Hauptversammlung und im Präsidialrat hat die Anschlussorganisation eine 
beratende Stimme. 

 
 
 
 
 
III. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 
 
§ 14 Rechte 
 
 
(1) Die ordentlichen Mitglieder sind die Träger des HLB. Daraus ergibt sich das Recht 
 

• die gemeinsamen Interessen durch den HLB vertreten zu lassen 
• die durch den HLB geschaffenen Einrichtungen unter den gemeinsam 

festgelegten Bedingungen zu benutzen 
• den Einsatz von Mitteln zum Wohle aller zu verlangen und schliesslich durch 

Einzelvertretung oder stimmberechtigte Delegierte in der Hauptversammlung 
als dem obersten Organ an den Entscheidungen über alle grundsätzlichen 
und wichtigen Angelegenheiten mitzuwirken 

 
(2) Ehrenmitglieder haben Sitz, jedoch keine Stimme in der Hauptversammlung. 
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§ 15 Pflichten 
 
 
(1) Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, den sportlichen und verwaltungs- 

mässigen Vereinsbetrieb zur Förderung und Durchführung des Luftsports 
ausschliesslich und unmittelbar im Sinne des Abschnittes steuerbegünstigter 
Zwecke der Abgabenordnung auszurichten. 

 
(2) Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, ihren Sportbetrieb nach den Grund- 

sätzen des Amateursports durchzuführen 
 
(3) Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, zum festgelegten Stichtag die Zahl  

ihrer aktiven und passiven Mitglieder dem HLB auf Vordruck zu melden. Diese 
Meldung ist Grundlage für die Beitragsrechnung. 

 
(4) Die ordentlichen Mitglieder sollten gegebenenfalls das Mitteilungsblatt des HLB  

und des LSBH beziehen. 
 
 
 
 
IV. Haushalt und Finanzen 
 
 
 
§ 16 Haushalt 
 
 
(1) Das Präsidium ist verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Haushaltsplan 

aufzustellen. 
 
(2) Die Mittel sind nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit bei sparsamster 

Geschäftsführung ausschliesslich für Zwecke des Sports zu verwenden. Die 
Ausgaben müsssen sich im Rahmen des Haushaltsplanes halten. Näheres 
bestimmt die Finanzordnung. 

 
(3) Für das Geschäftsjahr ist über Einnahmen und Ausgaben abzurechnen. 

Die Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung zu prüfen und der 
Hauptversammlung zu berichten. Sie haben das Recht, während des 
Geschäftsjahres Prüfungen der Kasse, Bücher und Belege vorzunehmen. Näheres 
bestimmt die Finanzordnung. 
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§  17 Beiträge 
 
 
(1) Der HLB erhebt von den ordentlichen Mitgliedern Beiträge. Die Ehrenmitglieder 

sind beitragsfrei. 
 
(2) Der Beitrag wird jeweils nach dem gemeldeten Mitgliederbestand erhoben. Er ist 

zu Beginn des Geschäftsjahres fällig und kann in vierteljährlichen Raten entrichtet 
werden. 

 
(3) Die Hauptversammlung bestimmt die Höhe des Beitrages und den Kreis der 

beitragspflichtigen Mitglieder der ordentlichen Mitglieder. 
Der Beitrag ist ein Kopf-Beitrag. Das gleiche gilt bei korporativer Mitgliedschaft 
von Vereinen und Abteilungen in anderen Vereinen. 

 
(4) Über die Höhe des Beitrages eines Einzelmitgliedes entscheidet das Präsidium in 

Abstimmung mit dem Präsidialrat. 
 
(5) Das Präsidium ist berechtigt, auf begründeten Antrag den Beitrag für längstens  

ein Jahr zu stunden. 
 
(6) Vereine oder Einzelpersonen, die nach dem 30.Juni des Geschäftsjahres Mitglied 

werden, entrichten die Hälfte des Beitrages. 
 
 
 
 
V. Organe 
 
 
 
§ 18 Organe und die Wahl ihrer Mitglieder 
 
 
(1) Organe sind 
 
 

1. die Hauptversammlung 
2. der Präsidialrat 
3. das Präsidium 
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(2) Die Amtszeit der Mitglieder im Präsidialrat und des Präsidiums beträgt drei Jahre 

und geht von der Hauptversammlung der Wahl bis zur dritten darauffolgenden 
ordentlichen Hauptversammlung ( 3-Jahres-Turnus). 
Wiederwahl ist möglich. 

 
(3) Wählbar sind volljährige Frauen und Männer, die ordentliche Mitglieder eines 

hessischen luftsporttreibenden Mitgliedsvereines sind und im HLB als solches 
geführt wird. 

 
(4) Wahlen sind schriftlich und geheim durchzuführen 
 
(5) Steht nur ein Kandidat zur Wahl, ist offene Abstimmung zulässig. Er gilt als  
     gewählt, wenn er die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Stehen  
     mehrere Kandidaten zur Wahl, ist derjenige gewählt, der mindestens die Hälfte  
     aller abgegebenen Stimmen erhalten hat. Wird diese Stimmenzahl von keinem  
     Kandidaten erreicht, findet zwischen den zwei Kandidaten, die im ersten Wahl- 
     gang die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt, bei der die ein- 
     fache Stimmenmehrheit entscheidet. 
     Bei der Wahl der Mitglieder für die Ausschüssse, das Schiedsgericht und der 
     Rechnungsprüfer ist Listenwahl zulässig. Gewählt sind diejenigen, die die meisten 
     Stimmen auf sich vereinigen. 
 
(6) In einer Organ soll nicht mehr als ein Mitglied des gleichen Vereins gewählt  

werden. Vor der Wahl ist protokollarisch die Vereinszugehörigkeit des Kandidaten 
festzustellen. 

 
(7) Scheidet während der Wahlzeit ein Mitglied aus einem Organ aus, kann für den 

Rest der Wahlzeit durch Beschluss des Organs ein Ersatzmann berufen werden. 
Verbleiben nach dem Ausscheiden von Mitgliedern nicht mindestens zwei 
gewählte Mitglieder im Amt oder scheidet gleichzeitig mehr als die Hälfte der 
Mitglieder aus, so muss Ersatzwahl vorgenommen werden. Die Berufung von 
Ersatzmitgliedern in das Präsidium und in die Ausschüsse des HLB bedarf der 
Bestätigung durch den Präsidialrat; bei Ersatzmitgliedern in das Präsidium 
nachträglich zusätzlich der Hauptversammlung. 
Wird die Bestätigung versagt, muss innerhalb von vier Wochen vom Tag der 
Versagung an, die Bestätigung der Berufung eines anderen Ersatzmitgliedes 
stattfinden. 

 
 
(8) Einzelheiten über Wahlen, Sitzungen und Tagungen der Organe regelt die Ge- 

schäftsordnung. 
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§ 19 Hauptversammlung 
 
 
(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet jährlich statt und soll vor Beginn der 

Flugsaison, spätestens im März einberufen werden. Den Termin legt das 
Präsidium fest; der Tagungsort wird von der ordentlichen Hauptversammlung für 
die jeweils folgende ordentliche Hauptversammlung beschlossen. 

 
(2) Die ordentliche Hauptversammlung ist mit 6-Wochen-Frist schriftlich einzuberu- 

fen. Die Versicherung des Präsidiums, die Einladungen seien zur Post gegangen, 
genügt, um die ordnungsgemässe Einberufung der Hauptversammlung 
festzustellen. 

 
(3) Anträge zur Tagesordnung einer ordentlichen Hauptversammlung sind spätestens 

21 Tage vor der Hauptversammlung dem Präsidium einzureichen, das die 
Tagesordnung spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung den Mitgliedern 
zusenden muss. Die Anträge sind mit kurzer Begründung und einem Vorschlag 
zum Beschluss zu versehen. 

 
(4) Anträge, deren Dringlichkeit von 2/3 der erschienenen oder vertretenen Stimmen 

unterstützt wird, können jederzeit eingebracht werden. 
Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderungen oder auf Auflösung des HLB sind 
nicht zulässig. 

 
(5) Über die Hauptversammlung muss eine Niederschrift geführt werden. 

Die Anträge und Beschlüsse sind in die Niederschrift aufzunehmen. Eine 
Ausfertigung muss den Mitgliedern innerhalb von acht Wochen zur 
Verfügung gestellt werden. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn 
nicht innerhalb von acht Wochen nach Veröffentlichung der 
Niederschrift Korrekturen und Ergänzungen schriftlich gefordert 
werden. 

 
(6) Die Hauptversammlung setzt sich aus folgenden Stimmberechtigten zusammen: 
 

• den Mitgliedern des Präsidiums 
• den Mitgliedern des Präsidialrates 
• den Vorsitzenden der Mitgliedsvereine oder deren Vertreter 
• den Einzelmitgliedern 

 
 
Jedes ordentliche Mitglied des HLB besitzt so viele Stimmen, als es dem HLB aktive 
Mitglieder gemeldet hat, d.h. aktive Mitglieder vom 14.Lebensjahr ab. Die  
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Vorsitzenden der Mitgliedsvereine bzw. deren Vertreter treten insoweit in den 
Mitgliederversammlungen (Hauptversammlung) als Stimmrechtsträger auf.  
 
Die Stimmen eines Mitgliedsvereins können durch den Stimmberechtigten nur 
geschlossen abgegeben werden. 
Die Einzelmitglieder vertreten ihr Stimmrecht direkt; es ist nicht übertragbar. 
 
Ist der fällige Beitrag eines ordentlichen Mitgliedes bis zum Jahresende nicht bezahlt, 
ruht das Stimmrecht. 
Ehrenmitglieder haben Sitz, jedoch keine Stimme. 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Einzelmitglieder der 
Mitgliedsvereine berechtigt. 
 
(7) Geleitet wird die Hauptversammlung durch den Präsidenten oder durch einen 

Vizepräsidenten, der die Reihenfolge der Anträge, Beratungen und Beschluss- 
fassungen bestimmt. 
Über die Hauptversammlung muss eine Niederschrift gefertigt werden, in der 
wenigstens alle Anträge und Beschlussfassungen enthalten sein müssen. 
Die Niederschrift ist vom Präsidenten und dem Protokoll-/Niederschriftsführer zu 
unterzeichnen. 

 
(8) Aufgaben der ordentlichen Hauptversammlung sind insbesondere 
 

• Entgegennahme des Tätigkeitsberichts des Präsidenten 
• Entgegennahme des Finanzberichts des Haushaltsausschusses 
• Entgegennahme des Prüfberichts der Rechnungsprüfer 
• Genehmigung des Kassenberichts 
• Entlastung des Präsidiums 
• Wahl der Mitglieder des Präsidiums 
• Wahl der Rechnungsprüfer und des Haushaltsausschusses 
• Wahl der Mitglieder des Schiedsgerichts 
• Genehmigung des Haushaltsplanes 
• Festlegung der Höhe der Aufnahme- und Mitgliedsbeiträge 
• Beschlussfassung über Anträge aller Art, sowie Festlegung des nächsten 

Tagungsortes der folgenden ordentlichen Hauptversammlung 
• Bestätigung des/der von der Vollversammlung der Hessischen 

Luftsportjugend gewählten Vorsitzenden 
• Beschlussfassung über Satzungsänderungen 
• Beschlussfassung über die Auflösung des HLB 

 
(9) Ausserordentliche Hauptversammlungen können durch das Präsidium einberufen 

werden, wenn es im Interesse des HLB liegt. Eine ausserordentliche 
Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn dies schriftlich mit Begründung von 
einem Drittel der ordentlichen Mitglieder beantragt wird. Die ausserordentliche 
Hauptversammlung ist alsdann spätestens acht Wochen nach Eingang des  
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(10) Antrages einzuberufen. Die Einladungen sind spätestens vier Wochen vorher 
unter Angabe des Grundes zuzustellen. Die Bestimmungen für die ordentliche 
Hauptversammlung gelten entsprechend. 

 
(11) Hauptversammlungen sind stets beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäss 

einberufen worden sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 

 
 
 
§ 20  Der Präsidialrat 
 
 
(1) Der Präsidialrat setzt sich wie folgt zusammen 
 

• den Mitgliedern des Präsidiums 
• den Vorsitzenden der HLB-Sportbezirke 
• den Vorsitzenden der Sportfachgruppen (Sportfachreferenten) 
• dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses 
• dem Landesausbildungsleiter 
• dem technischen Referenten 
• einem Vorsitzenden der Hessischen Luftsportjugend (Landesjugendleiter) 
• der gewählten Frauenbeauftragten 

 
(2) Die Mitglieder des Präsidialrates haben je eine Stimme; der Geschäftsführer und  

der Landestrainer nehmen an den Sitzungen pflichtgemäss mit beratender 
Stimme teil. 

 
(3) Dem Präsidialrat obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 
 

• die Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung, soweit sie nicht der Hauptversammlung 
vorbehalten sind 

• Beratung und Beschlussfassung über die Jahresabrechnung und den 
Haushaltskostenvoranschlag 

• Entscheidungen über die Aufnahme von Organisationen und die 
Angelegenheiten, die sich aus anderen Bestimmungen der Satzung ergeben 

• Änderung der Ordnungen gem. § 6, Absatz (1) bei vorliegender Dringlichkeit, 
mit Ausnahme der Jugendordnung. Diese Änderungen bedürfen der 
Genehmigung durch die Hauptversammlung. 

 
 
(4) Der Präsidialrat tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Zu den Sitzungen ist   

mindestens 14 Tage vorher einzuladen. Die Sitzungen werden durch den 
Präsidenten oder einen Vizepräsident geleitet. 
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§ 21  Das Präsidium 
 
 
(1) Das Präsidium besteht aus 
 

• dem Präsidenten 
• den zwei Vizepräsidenten 

 
     Es führt die Geschäfte unter Beteiligung eines von ihm zu bestellenden Geschäfts- 
     führers, der mit beratender Stimme an allen Präsidiumssitzungen teilnimmt. 
 
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Präsident und zwei Vizepräsidenten. 

Jeweils zwei sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 
 
 
 
 
VI. Ausschüsse 
 
 
§ 22 Sportausschüsse, Sportreferenten 
 
(1) Das Präsidium wird bei seiner Arbeit verantwortlich unterstützt durch die Sport- 

ausschüsse der jeweils im HLB vertretenen Luftsportarten: 
 
Ballonfahren, Drachenflug (Hängegleiter), Fallschirmspringen, Modellflugsport, 
Motorflug, Segelflug, Ultraleicht und Gleitsegeln. 

 
(2) Aufgaben dieser Ausschüsse ist es, die fachlichen Belange ihrer Sportart in  

Selbstverwaltung zu regeln und zur Förderung und Koordinierung des praktisch 
ausgeübten Flugsportes in Hessen Anregungen und Empfehlungen zu geben. Die 
Ausschüsse geben sich eine Geschäfts- und Wahlordnung, die mit der Satzung 
des HLB in Einklang stehen müssen und vom Präsidium bestätigt werden 

 
(3) Die Zusammensetzung der Sportausschüsse soll sich einschliesslich des Vorsitzen- 

den auf höchstens acht gewählte Fachvertreter der betroffenen Sportart 
beschränken. 
Der Vorsitzende eines Sportausschusses ist gleichzeitig Sportreferent des HLB der 
betreffenden Sportart, und als solches Mitglied des Präsidialrates. Seine und 
seines Stellvertreters Wahl bedürfen der Bestätigung durch das Präsidium. Die 
Sportreferenten sind dem Präsidium für ihre Tätigkeit verantwortlich. 
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(4) Nach Massgabe der Notwendigkeit können weitere Sportausschüsse des HLB  
eingerichtet werden. 

 
 
 
 
§ 23  Fachreferenten, Fachausschüsse 
 
 
(1) Zu seiner Beratung und Unterstützung kann das Präsidium Fachreferenten beru- 

fen, gegebenenfalls für zeitlich begrenzte Aufgaben. 
 
(2) Für umfangreiche Aufgaben kann das Präsidium Fachausschüsse berufen, deren 

Vorsitzende vom Präsidium ernannt werden. Für die Arbeit der Fachausschüsse 
beschliesst das Präsidium eine Geschäftsordnung. 

 
 
 
 
§ 24   Haushaltsausschuss 
 
 
(1) Die Hauptversammlung wählt einen Haushaltssausschuss zur Überwachung des 

Finanzgebarens des HLB. Die Wahlzeit beträgt drei Jahre; Wiederwahl ist 
möglich. 

 
(2) Der Haushaltsausschuss besteht aus drei Personen, die Einzelmitglieder ordent- 

licher Mitgliedsvereine sein müssen. Sie wählen aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden. 

 
(3) Aufgaben und Einzelheiten der Tätigkeit der Mitglieder des Haushaltsausschusses  

regelt die Finanzordnung des HLB 
 
 
 
§ 25  Rechnungsprüfer 
 
 
(1) Die Hauptversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer und zwei Stellvertreter. 
 
(2) Das Präsidium muss den Rechnungsprüfern die Jahresrechnung des HLB so 
     rechtzeitig vor der Hauptversammlung  vorlegen, dass eine sorgfältige Prüfung  
     möglich ist. Die Rechnungsprüfer berichten der Hauptversammlung über das  
     Ergebnis der Prüfung und schlagen der Hauptversammlung die Entlastung des 
     Präsidiums vor. 
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§ 26   Die Hessische Luftsportjugend (HLSJ) 
 
 
(1) Die HLSJ ist die Jugendorganisation des HLB. Sie wird von der Jugend und den 

Jugendleitern der ordentlichen Mitgliedsvereine des HLB gebildet. 
 
(2) Die HLSJ gibt sich die Jugendordnung, die jedoch der Bestätigung durch den 

Präsidialrat des HLB bedarf. Im Rahmen dieser Jugendordnung und unter 
Beachtung der Satzung und Ordnungen des HLB arbeiten und beschliessen die 
Organe des HLSJ über ihre Angelegenheiten in eigener Verantwortung. 

 
(3) Die HLSJ verfügt über die ihr zufliessenden Mittel in eigener Zuständigkeit. 

Haushaltsvoranschlag und Rechnungsabschluss der HLSJ sind jedoch nach ihrer 
Annahme durch die Jahrestagung der HLSJ in den Voranschlägen und 
Jahresrechnungen des HLB der Hauptversammlung bzw. dem Präsidialrat zur 
Bestätigung vorzulegen. 

 
(4) Das Präsidium des HLB ist berechtigt, sich jederzeit über die Geschäftsführung  

der HLSJ innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches zu unterrichten. 
 
(5) Die Landesjugendleitung besteht aus dem Landesjugendleiter und seinem Stell- 

vertreter, die von der Versammlung (Hauptversammlung) der Jugendleiter der 
Mitgliedsvereine des HLB auf drei Jahre gewählt werden. 

 
 
 
§ 27  Geschäftsstelle, Geschäftsführer, hauptamtliche und nebenamtliche 
          Mitarbeiter 
 
 
(1) Zur Erledigung der laufenden Verwaltungsaufgaben des HLB und seiner Organe 

und Ausschüsse besteht eine Geschäftsstelle am Sitz des Verbandes. 
 
(2) Leiter der Geschäftsstelle ist der Geschäftsführer. Er wird vom Präsidium ernannt 

und vom Präsidialrat bestätigt. Die Arbeit der Geschäftsstelle erfolgt auf 
Anweisung des Präsidiums aufgrund eines Organisations- und Geschäftsverteiler- 
planes, die vom Präsidialrat unter Beteiligung der Ausschüsse mitgestaltet und 
bestätigt werden. Die Arbeit der Geschäftsstelle hat im Interesse aller Einzelmit- 
glieder der ordentlichen Mitglieder des HLB nach zeitgerechten Arbeitsmethoden 
und –grundsätzen zu erfolgen. 
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(3) zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten der Geschäftsstelle sowie zur Über- 

nahme von besonderen fachbezogenen Aufgaben der im HLB vertretenen 
Sportfachgruppen (Sportausschüsse) können vom Präsidium hauptamtliche oder 
nebenamtliche Mitarbeiter eingestellt werden. Tätigkeitsmerkmale und Aufgaben- 
funktionen sind vorher im Präsidialrat festzulegen. 

 
(4) Einzelheiten zu Personalaufwendungen und Verträgen für hauptamtliche und  

nebenamtliche Mitarbeiter im HLB regelt die Finanzordnung. 
 
 
 
 
§ 28   Schiedsgericht 
 
 
(1) Sofern Meinungsverschiedenheiten  nicht anderweitig beigelegt werden können,  

sind auf Antrag einer der streitenden Parteien oder auf Anordnung des 
Präsidiums die Parteien verpflichtet, sich dem Spruch eines Schiedsgerichts zu 
unterwerfen. 

 
(2) Zuständigkeit und Tätigkeit des Schiedsgerichts ergeben sich aus der Satzung  

und der Rechtsordnung. Präsidium und Präsidialrat können jederzeit das 
Schiedsgericht mit der Bearbeitung bestimmter Rechtsangelegenheiten 
beauftragen. 

 
 
 
 
VII. Sonstige Bestimmungen 
 
 
§ 29   Satzungsänderungen 
 
 
Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der zum Zeitpunkt der 
Abstimmung anwesenden Stimmberechtigten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hessischer Luftsportbund e.V. 
Geschäftsstelle Landwehrstraße 1   64293 Darmstadt 

Tel. 06151-21001     Fax 06151-294668 
e-mail: HLB-LTB@t-online.de   e-mail: Jutta.Hess@HLB-Info.de 

 

                                       Satzung Hessischer Luftsportbund e.V. Darmstadt        Seite 18 von 18                                    

 
§ 30   Auflösung des HLB 
 
 
(1) Die Auflösung des HLB kann nur von zwei aufeinanderfolgenden Hauptversamm- 

lungen beschlossen werden. Zwischen ihnen muss ein Zeitraum von mindestens 
einem Monat und höchstens drei Monate liegen. 

 
(2) Zur Gültigkeit des Auflösungsbeschlusses ist eine Mehrheit von drei Viertel aller  

Stimmberechtigten der beiden Hauptversammlungen erforderlich. 
 
(3) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des HLB, bei Wegfall seines bisherigen 

Zweckes, oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist sein in diesem 
Zeitpunkt nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten vorhandenes Vermögen 
gemeinnützigen Institutionen zur Verfügung zu stellen mit der 
Zweckbestimmung, dieses Vermögen im Sinne der Satzung gemeinnützig zur 
Förderung des Luftsports zu verwenden. Jede derartige Verfügung ist mit dem 
zuständigen Finanzamt vorher im einzelnen abzustimmen. 

 
(4) Die Nutzniessung der Mitglieder am Vermögen im Auflösungsfall ist ausgeschlos- 

sen. 
 
 
§ 31    Satzung 
 
 
Die Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                      


